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1 AS 37/2021 D 
 
 

Beschluss vom 12. Januar 2023 
 
 

 
In der mitarbeitervertretungsrechtlichen Streitigkeit mit den Beteiligten 
 
 
1. ..... 
 - Antragsteller - 
 
 
2. .... 
 - Beteiligte Ziffer 2 -  
 
 
 
 
 
hat das Kirchengericht für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten Erste Kammer durch 
den Vorsitzenden Richter des Kirchengerichts (MVG) Herrn Ernst Amann-Schindler sowie 
die Beisitzende Richterin Frau Hannelore Zinßer und dem Beisitzenden Richter Herr Gerald 

Bößler auf die Anhörung der Beteiligten am 12. Januar 2023 beschlossen: 
 
Es wird festgestellt, dass die Zustimmung der Mitarbeitervertretung zur Eingruppierung des 
..... nach Entgeltgruppe S 4 Erfahrungsstufe 6 als erteilt gilt. 
 
  



Gründe 

 
 

I. 
 
Die Beteiligten streiten darüber, ob die Zustimmung der Mitarbeitervertretung zur Eingruppie-
rung des ...... als erteilt gilt bzw. ob es keinen Grund gibt, dass die Mitarbeitervertretung die 
Zustimmung zur Eingruppierung von ...... verweigert. 
 
Mit Antrag vom 1. Dezember 2021 beantragte die Dienststellenleitung die Anstellung und 
Eingruppierung des ...... ab dem 1. Februar 2022 mit einer Eingruppierung nach Entgelt-
gruppe S 4 Erfahrungsstufe 6. Nach mehreren Gesprächen im Erörterungsverfahren, bei de-
nen die Mitarbeitervertretung der Ansicht war, ...... müsse unmittelbar in die Entgeltgruppe 
S 5 Erfahrungsstufe 6 eingruppiert werden, erklärte die Mitarbeitervertretung mit Schreiben 
vom 20. Dezember 2021 die Beendigung der Erörterung. Sie stimmte der Einstellung zu, 
lehnte den Eingruppierungsantrag allerdings ab. 
 
Mit Schreiben vom 20. Dezember 2021 teilte die Mitarbeitervertretung der Dienststellenlei-
tung mit, dass die Erörterung am 8. Dezember 2021 beendet worden sei und stellte fest, 
dass die Erörterung für gescheitert angesehen wird. Weiter führt die Mitarbeitervertretung in 
diesem Schreiben aus, sie sehe den Mitarbeitenden in der Entgeltgruppe S 5 Erfahrungs-
stufe 6. 
 
Am 29. Dezember 2021 beantragte die Dienststellenleitung die Ersetzung der Zustimmung 
der Mitarbeitervertretung. 
 
Die Dienststellenleitung ist der Auffassung, dass zum einen die Verweigerung der Zustim-
mung durch die Mitarbeitervertretung zu Unrecht erfolgt sei, zum anderen die Zustimmung 
der Mitarbeitervertretung bereits aus formalrechtlichen Gesichtspunkten zu ersetzen sei, da 
keine wirksame Zustimmungsverweigerung erteilt worden sei. Die Zustimmungsverweige-
rung sei formalrechtlich irrelevant, so dass die Fiktion des § 38 Abs. 3 MVG (Württemberg) 
ausgelöst werde. 
 
Der Antrag der Dienststellenleitung sei deshalb sowohl der Antrag auf Ersetzung der Zustim-
mungsverweigerung als auch ein Antrag auf Feststellung der Fiktion des § 38 Abs. 3 MVG 
(Württemberg). 
 
 
Dementsprechend hat die Dienststellenleitung beantragt, 
 

festzustellen, dass es keinen Grund gab/gibt, dass die Mitarbeitervertretung die Zu-
stimmung zur Eingruppierung des ...... nach Entgeltgruppe S 4 Erfahrungsstufe 6 ab 
dem 1. Februar 2022 verweigert sowie die Zustimmung der Mitarbeitervertretung zur 
Eingruppierung nach Entgeltgruppe S 4 Erfahrungsstufe 6 als ersetzt gilt. 

 
 
Die Mitarbeitervertretung beantragt, 
 

den Antrag der Dienststellenleitung vom 30. Dezember 2021 abzuweisen. 
 
  



 
Sie trägt im Wesentlichen vor, eine wirksame Zustimmungsverweigerung der Mitarbeiterver-
tretung liege vor. In der Zustimmungsverweigerung vom 8. Dezember 2021 habe die Mitar-
beitervertretung die Zustimmung zur Eingruppierung in die Entgeltgruppe S 4 Erfahrungs-
stufe 6 verweigert und Entgeltgruppe S 5 Erfahrungsstufe 6 für zutreffend erachtet. 
 
Im Übrigen sei ...... auch nach Entgeltgruppe S 5 Erfahrungsstufe 6 einzugruppieren. Hin-
sichtlich der Ausführungen der Mitarbeitervertretung hierzu wird auf den Schriftsatz vom 15. 
Juli 2022 Bezug genommen. 
 
Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten im Einzelnen wird auf den Inhalt der Schrift-
sätze und die beigefügten Anlagen sowie auf das Protokoll über das Einigungsgespräch vom 
10. März 2022 und das Protokoll über den Kammertermin vom 12. Januar 2023 Bezug ge-
nommen.  
 
 

II. 
 

Der Antrag der Dienststellenleitung ist zulässig und begründet. 
 
1. Entsprechend der Klarstellungen der Dienststellenleitung im Einigungsgespräch vom 

10. März 2022 sowie im Schriftsatz vom 17. Mai 2022 ist nunmehr Inhalt des Antrags 
vom 30. Dezember 2022 sowohl die Zustimmung zur Eingruppierung des ...... nach Ent-
geltgruppe S 4 Erfahrungsstufe 6 als auch die Feststellung der Fiktion nach § 38 Abs. 3 
MVG (Württemberg) und somit die Feststellung, dass die Zustimmung als erteilt gilt. 
 

2. Entsprechend dem Antrag der Dienststellenleitung war festzustellen, dass die Zustim-
mung der Mitarbeitervertretung zur Eingruppierung des ...... nach Entgeltgruppe S 4 Er-
fahrungsstufe 6 als erteilt gilt. 
 
Die Zustimmung der Mitarbeitervertretung zur beantragten Eingruppierung des ...... gilt 
als erteilt, da die Mitarbeitervertretung bereits aus formalen Gründen keine wirksame Zu-
stimmungsverweigerung zur beantragten Eingruppierung von ...... mitgeteilt hat. 
 
Als Zustimmungsverweigerungsgrund wurde von der Mitarbeitervertretung lediglich mit-
geteilt, sie sehe den Mitarbeitenden in der Entgeltgruppe S 5 Erfahrungsstufe 6. Eine 
weitere Begründung ist nicht erfolgt. 
 
Die Mitarbeitervertretung hat geltend gemacht, in ihrer Zustimmungsverweigerung vom 
8. Dezember 2021 habe sie die Zustimmung zur Eingruppierung in die Entgeltgruppe S 4 
Erfahrungsstufe 6 verweigert und Entgeltgruppe S 5 Erfahrungsstufe 6 für zutreffend er-
achtet, was eine wirksame Zustimmungsverweigerung darstelle. 
 
Dem kann die Kammer nicht folgen. 
 

  



 
Gemäß § 38 Abs. 3 Satz 5 MVG (Württemberg) hat die Mitarbeitervertretung eine Ver-
weigerung der Zustimmung gegenüber der Dienststellenleitung schriftlich zu begründen. 
Diese Begründungspflicht dient dem Zweck, die Dienststellenleitung in die Lage zu ver-
setzen, sich mit den Einwänden der Mitarbeitervertretung auseinander zu setzen und zu 
prüfen, ob die beabsichtigte Maßnahme korrigiert oder abgesetzt werden sollte (Mest-
werdt in Joussen und andere MVG-EKD, § 38 Randziffer 59). Dabei ist eine schlagwort-
artige Begründung unzureichend. Es können auch im Zustimmungsverfahren keine 
Gründe nachgeschoben werden (Mestwerdt a. a. O., § 38 Randziffer 62). 
 
Diesen Anforderungen genügt die Zustimmungsverweigerung der Mitarbeitervertretung 
nicht. Die Mitarbeitervertretung hat lediglich schlagwortartig ausgeführt, dass sie die Ent-
geltgruppe S 5 Erfahrungsstufe 6 für zutreffend erachtet. Weitere Ausführungen, warum 
das der Fall sein soll, sind auch nicht ansatzweise erfolgt.  
 
Damit steht fest, dass die Begründung der Mitarbeitervertretung für ihre Zustimmungsver-
weigerung unzureichend ist, weswegen die Zustimmungsverweigerung der Mitarbeiter-
vertretung unbeachtlich ist und die Fiktion der Zustimmung greift. 
 
Dementsprechend war durch die Kammer festzustellen, dass die Zustimmung der Mitar-
beitervertretung zur Eingruppierung des ...... nach Entgeltgruppe S 4 Erfahrungsstufe 6 
als erteilt gilt. 
 
Nachdem bereits die Fiktion der Zustimmung greift, war über den Antrag der Dienststel-
lenleitung auf Ersetzung der Zustimmung nicht mehr zu entscheiden. 
 

 

III. 
 
Gemäß § 61 Abs. 9 MVG (Württemberg war eine Kostenentscheidung nicht zu treffen. 
  



 

Rechtsmittelbelehrung: 
 
Gegen diesen Beschluss findet nach Maßgabe von § 87 ArbGG und § 63 Abs. 2 MVG.Würt-
temberg die Beschwerde an den Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, Herrenhäuser Straße 12, 30419 Hannover statt. 
 
§ 63 Abs. 2 MVG.Württemberg lautet wie folgt: 
 
Die Beschwerde bedarf der Annahme durch den Kirchengerichtshof der Evangelischen Kir-
che in Deutschland. Sie ist anzunehmen, wenn 
 
1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Beschlusses bestehen, 
 
2. die Rechtsfrage grundsätzlich Bedeutung hat, 
 
3. der Beschluss von der Entscheidung des Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kirche 

in Deutschland, einer Entscheidung eines Obersten Landesgerichts oder eines Bundes-
gerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

 
4. ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem der Beschluss beruhen 

kann. 
 
Für die Darlegung der Annahmegründe finden die für die Beschwerdebegründung geltenden 
Vorschriften Anwendung. 
 
 

 
 
 
 
 

Ernst Amann-Schindler 
Vorsitzender Richter am Kirchengericht 

 
 
 
 
 
 
Hannelore Zinßer         Gerald Bößler 
Besitzende Richterin         Besitzender Richter 
 


